
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/12/10 9Ob389/97i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1997

Norm

IPRG §19

Rechtssatz

Da § 19 IPRG auf das Ehewirkungsstatut zur Zeit der Eheschließung verweist, ist das Güterrechtsstatut ein für allemal

festgelegt, ein Statutenwechsel ist ausgeschlossen. Hier: Niederlande - Österreich.
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